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IJ - q~ der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XYlI. Gesetzgebungspenode 

A N T RAG 

No . ... ;}.~r.. .. 1 A 
Präs.: 2 4. JAN. 1990 

1it~.ell ••• II •• ' •• 8.'18··'.""I' •• 

der Abgeordneten Dr. Heinz Fischer, Dkfm. Dr. Fritz König, 
Dr. Peter Jankowitsch, Dr. Andreas Khol, Dl.Aar~a H~h~nek 
und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Nationalrats-Wahlordnung 1971, 
das Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, das Wählerevidenzgesetz 1973, 
das Volksabstimmungsgesetz 1972, das Volksbefragungsgesetz 1989 und 
das Volksbegehrengesetz 1973 geändert werden (Wahlrechtsänderungs
gesetz 1990) 

Der \atlonalrat wolle beschließen: 

.,-

Bundesgesetz vom ....................... mit dem dIe \at10-

nalrats-Wahlordnung 1971. das Bundespräs1dentenwahlgesetz 1971. 

das Wahlerevldenzgesetz 1973, das Volksabstimmungsgesetz 1972. 

das Vo~ksbefragungsgesetz 1989 und das Volksbegehrengesetz 1973 

geändert werden IWahlrechtsanderungsgesetz 1990) 

Der \at1onalrat nat beschlossen: 

AI' t 1 ke 1 I 

Dle \at lonalrar.s-Wahlol'dnung 1971. 3(;Bi .\r. :391/1970. In rier 

Fassung der Bundesgesetze BGBl.\r. 194/1971. 280/1973. 403/1977. 

93/1979. 136/1983, 232/1984 und der Kundmacnung BGBl .\r. 19/1988 

wird wie folgt geändert: 

1. 9 26 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"In dIe Wahlerverzelcnnlsse slnd auner den bereIts :n (~el' 

Wahlerevidenz eIngetragenen Wa~lberecntlgten auch noch alle 

dsterreichischen Staatsburger aufzunehmen. dIe am Stlciltag ~as 

19. Lebensjahr vollendet naben, nlcht vom Wahlrecht ausgeschlos

sen sInd und über einen ordentlIchen Wohnsltz 1m Inland verfu-

gen. '. 
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2. Dem 3 27 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Für im Ausland lebende Wahlberechtigte bestimmt sich der 

Ort ihrer Eintragung In das Wählerverzeichnis nach den Angaben in 

der Wäh I erev i denz . " 

:3. ~ 41 Abs. 1 lautet: 

"(l> Wähler. die SIch vOl'aussichtlich am Wahltag nicht am 

Ort (Gemeinde, Wahlsprengel) ihrer Eintragung in das Wählerver

zeichnis aufhalten werden und deshalb ihr Wahlrecht nicht ausüben 

könnten, haben Anspruch auf Ausstellung eIner Wahlkarte." 

4. § 42 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"DIe Ausstellllng eler Wahlkarte ist bei der Gemeinde. von der 

der Wahlberechtigte In das Wählerverzeichnis eingetragen wurde, 

beginnend mit dem Tag der Wahlausschreibung bis spätestens am 

dritten Tag vor dem Wahl tag mündlich oder schriftlich zu beantra

gen; 1m Ausland kann die Ausstellung und Ausfolgung der Wahlkarte 

auch 1m Wege der zuständigen 6sterreichischen Vertretungsbehörde 

be an trag t werden." 

5. 342 Abs. 2 und :3 lauten: 

''(2) Die Wanlkarte 1st als verschließbarer BrIefumschlag 

herzustellen und hat die In der Anlage 2 ersichtlichen Aufdrucke 

zu tragen. 

( 3) Wir d dem An t rag auf Aus s t E' 1 1 u n g P 1 nE' I' W a h 1 kar' t e s tat t gE' -

geben, so ist neben der Wahlkarte auch ein amtlicher Stimmzettel 

und ein verschließbares Wahlkuvert auszufolgen. Letztere SInd in 

den im Abs. 2 genannten Briefumschlag zu legen, Der BrIefumschlag 

1st dem Antragsteller auszufolgen. Der Antragsteller hat den 

B r 1 e f ums chI ag bis zur S t i mm e n a b gab e S 0 r g f ä lt 1 g Z U ve I' wa h ren . " 

· -, 
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6. 43 Abs. 4 letzter Satz lautet: 

"Ober dIe Aus übung der Wah 1 dUl'C h Wah 1 kar t enwäh 1 er en t ha lt en 

dIe §§ 62a, 70, 72 und 82 die näheren Vorschriften." 

7. (Verfassungsbestimmung) Nach § 62 wird folgender § 62a 

eingefügt: 

"3 62a. IVerfassungsbestimmung) Stimmenabgabe durch Wahl

\) e I' e c h t i g t e im Aus 1 an d 

(1) Wähler, die sich voraussichtlich am Wahl tag im Ausland 

aufhalten werden und deshalb ihr Wahlrecht nicht ausüben könnten. 

können diesps, soweit sie 1m Besitz einer Wahlkarte sind. in der 

Form ausUben, daß sie die Wahlkarte unter Beachtung der Bestim

mungen der Abs. 2 bis 6 rechtzeitIg an die zuständige Kreiswahlbe

hörde, deren Anschrift auf der Wahlkarte angegeben ist, übermit

teln. 

(2 t Fü!' den Fall, daß der Wähler von der im Abs. 1 eingeräum

ten MöglichkeIt Gebrauch macht, bedarf es auf der Wahlkarte der 

Be s t ä t i gun g ci LI reh ein e ein e m ö s t e 1'1" e ich 1 s c he n Not ar ver g 1 e ich bat' e 

Person beZIehungsweIse nach dem Recht des Aufenthaltsstaates zur 

amtlIchen BeglaubIgung berechtigte Einrichtung oder durch den 

Leiter einer österreichischen Vertretungsbehörde, allenfalls des 

von Ihm hlezu bestImmten Beamten, aus der die Identität des Wäh

lel's SOWIe der Zei tpunkt (Datum und t;hrzel t, hel'vol'zugehen haben, 

In welcnem el' das Wah~kuvert vel'scl11ossen in die Wahll{arte zurück

gelegt hat. Sie muß vor Schließung des l~tzten Wahllokales in 

Österreich ausgestellt worden sein_ 

(3' Handelt es sich um wahlberechtIgte MItglieder eIner auf 

Ersuchen einer Internationalen OrganIsatIon um Hilfeleistung In 

das Ausland entsendeten EIll!ieit, so 1st dIese Bestätigung vom 

Vor g e set z t e n ci er Ein hel tod e r ein e m von cl 1 e s e ll1 111 e z u be s t I mm t e n 

MItglIed der EInheIt auszustellen. 

( 4-) Welt e I' s k an n dIe Be s t ä. t I gun g cl ure i1 Z w e 1 v I) i 1 ] ä h l' i ge 

Zeugen erfolgen, dIe Uber österreichische Reisepässe verfügen. 
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deren Ausstellungsdalen bel sonstiger \lchtigkeit der Stimmenabga

be auf der Wahlkarte einzutragen sInd. 

(S, Jene Arten der Ausübung des Wahlrechtes im Ausland haben 

zu unterbleiben, deren Wahrnehmung der betreffende Staat nicht 

zuläßt. 

( 6) 0 i e Wa h 1 kar te sam t dem dar i n e n t haI t e n e nun g e ö f f ne te" 

Wahlkuvert muß bIS sp~testens am dritten Tag nach dem Wahl tag, 

12.00 Uhr, bel der zuständigen Kreiswahlbehörde einlangen. Verspä

tet einlangende Wahlkuverts sind bei der ErmIttlung des Wahlergeb

nisses nIcht zu beri.lc){sichtIgen." 

8. Die Cberschrift des dritten AbschnIttes lautet: 

"Die Wahlhandlung im Inland" 

9. 9 64 Abs. 1 lautet: 
'-" 

"(11 DIe LeItung der Wahl steht unbeschadet der Bestimmungen 

des § 62a der Gemeindewahlbehörde, in GemeInden, die in Wahlspren

gel eIn g e t eil t s 1 nd. den S p I' eng e I wa i1 I be hör den zu," 

10. :3 70 Abs, 1 fünfter Satz lautet; 

"Der Wahllel tel' hat den ihm vom Wahlj{artenwähler zu überge-

ben den BrIefumschlag (§ 42 Abs. 31 zu öffnen. das inliegende 

Wahlkuvert zu vernichten. den amtlichen Stinwlzettel zu entnehmen 

und dIesen mIt dem entsprechenden Wahlkuvert dem Wahlkartenwähler 

auszuhäncllgen. " 

11, In § 96 Abs. 1 WIrd vor dem letzten Satz folgender Satz 

eingefügt: 

"Hiebel Sind die von Waillkartenwählel'n aus dem Ausland einge

langten Wahlkuverts unter Beachtung der BestImmungen über die 

Stimmenabgabe 1m Ausland 13 62al miteinzubeziehen." 

,- , 
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1 2. '3 1 0 9 A b S, 4 Z 3 lau t €I t : 

"3. eln Wahler sich außerhalb des Bundeslandes. für das die Wahl

pflicht angeordnet wIrd, befindet und daher vom Wahlort abwesend 

ist; " 

1:3. 3 112 Abs. 3 lautet: 

"(3) Ist das Abstimmungsverfahren nicht in allen Wahlkreisen 

zu wIederholen. so kbnnen Wahlkartenwähler dennoch im gesamten 

BundesgebIet und nach Maßgabe des § 62a 1m Ausland ihr Wahlrecht 
"" 

mittels Wahlkarte ausüben," 

14. Dem § 115 wird folgender Satz angefügt: 

"Für dIe S t1 mmenabgabe im Aus land ist § 62a sinngemäß anzu

wenden. " 

15 .. ? 116 Ahs. 5 erhalt die Bezelcilnung ·'Abs. 6"; als neuet' 

Abs. 5 wIrd eIngefügt: 

"(5) Für dIe Behandlung der Wanlkuverts von Wahlkartenwäh-

1 el'n au s dem Aus 1 and durch dIe KJ'E' I swah 1 behbrden ist 

slnngemaf3 anzuwenden." 

16. ~ 117 Abs, 2 und 3 lauten: 

§ 96 Abs. 1 

"(21 FIndet eine Wiederholungswahl nur in eInzelnen WahlkreI

sen statt. so haben die Krelswahlbenbrden auf Grund der ihnen 

gemäß § 116 Abs. 2. :3. 5 und 6 übermittelten Wahlkuverts das 

Ergebnis der StImmen deI' Wanii<artenwahlel' nur bel der endgültigen 

Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis (3 961 zu ermit-

teln. 

(3' Die ErmIttlung der Wahlkal'tenstimmen darf erst dann 

vorgeno~nen werden. wenn anzunehmen 1st. dal3 weItere Wahlkuverts 

von Wahlkar'tenwählern (§ 116 Abs. 2. 3. 5 und 61 nicht mehr eIn

I angen werden." 
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17. Die Anlage 2 erhält folgende Fassung: ..... 

Anlage 2 (siehe Beilage). 

18. Artikel IV Abs. 2 lautet: 

"(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bun

desminister fUr Inneres. hinsichtlich der §§ 22 und 25 im Einver

nehmen mit dem Bundesminister fUr Justiz. hinsichtlich der §§ 42 

und 62a 1m Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr auswärtige 

Angelegenheiten und dem BundesmInIster für Landesverteidigung und 

hInSIchtlich der §§ 119 und 121 im Einvernehmen mit dem Bundesmi

nIster fUr FInanzen. betraut." 

Al'tll\.elII 

Das BundespräsIdentenwahlgesetz 1971, BGBI.Nr. 57/1971, in 

der Fassung der Bundesgesetze BGBI.Nr. 355/1982 und 522/1985 wird 

WIe folgt geandert: 

1. § 3 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"DIe Stimmenabgabe erfolgt unbeschadet der Bestimmungen Uber 

die Stlmmenabgabe 1 mAus 1 and vor der Öl' tl i ehen Wah 1 behörde ... 

2.3 5 Abs. 2 lautet: 

"(2) Für die Eintragung der Wahlberpchtigten ln das Wähler

verzeichnis, das Elnspruchs- und Berufungsverfaht'en, die Teilnah

me an der Wahl. den Ort der AusUbung des Wahlrechtes und die 

AusUbung der ~ahl mittels Wahlkarten gelten im ilbrigen sInngemäß 

die Bestimmungen der ~§ 26 bis 43 der ~atlonalrats-Wahlord-

nung 1971 mit der ~1aßgabe, daß AbschrIften des Wählerverzeich

nisses auch von zustellungsbevollmächtigten Vertretern verlangt 

werden können, dIe Wahlvorschläge eInzubringen beabsichtigen 

(§ 7)." 
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:3, 10 lAutet: 

"3 1 0, Für cl a s A b s t I mm u n g s ver f a h l' e n ge 1 t end leB e S t 1 mm u n ge n 

der §§ 55 bis 62 und 63 bis 69. des § 70 Abs, 1 erster bIS fünf

ter Satz mIt der Erg~nzung. daß eInem Wahlkartenwähler. dem der 

1111 t deI' Wa h I kar' t e aus geh ä n d i g t e S t 1 mm z e t t E> 1 nIe h t 111 e n r z u t' Ver i 1..1. -

gung ste:1t, neuel'lIci1 eIn st llnmzet t.el auszufolgen 1St., -3 70 Abs, 

2 e r s t P I' bIS d l' I t t E> I' S atz. A b s, :3 und 4 S 0 WIe deI'; j 7 1 !) 1 S "7 4 a 

der \ a t Ion a I I' a t s - W a h 1 0 r d nun g 1 9 71 1 W a h 1 0 I' tun d Wall 1 z e 1 t, Wa h I z e u -

gen, Wai11handlung, Ausubung des Wahlrechtes von Pfiegiingen In 

Hell- und Pflegeanstalten. Ausübung der Wahl durch bettlägerIge 

Wahlkartenwählel'l sinngemäß. Jedoch mit der ~aßgabe. daß Wahlzeu

gen von Jedem zustellungsbevollmächtigten Vertreter eInes behörd

lICh veroffentllcnten Wahlvorschlages (99) odel' von seinem Be

vollmächtigten nallU1aft gemacht wel'den können," 

4, IVel'fassungsbestlTnmung J \ach 3 10 wird folgender 3 lOa 

eIngefügt: 

"3 10a, l\el'fassungst)est.lmmungJ Für das Abstlmmungsve!'fahren 

gelten dIe BestImmungen des ~ 62a der \atlonalrats-Wahlordnung 

1971 (Stlmlll~nal)gai)E> dUl'ch Wa:11bel'ecntigte an Ausland) sinngemäß," 

5, 12 Abs. 1 ~autet 

"(lI Zur Stimmenabgabe darf nur eier arntll(:'e StImmzettel 

vel'wencle t werden," 

6.320 Abs. 2 lautet: 

"(2) Im Ubrlgen gelten auch für cle:! zweiten '~cti1i.gang elle 

Bestimmungen der ~§ 2 bIS 6 und 10 bIS 17 sInngemäß mIt der Maßga

be. daß llI1 Ausland lebenden Wahlbel'E'C!1t 19ten. denen ~Jerel ts elne 

~ahikarte rUr den ersten Wah:gang ausgestellt worden ist. Wahlka-

t e n 0 h n e neu e t' 1 1 ehe n ,-\ n t l' a g von a In t <; weg e II aus z ufo 1 gen 5 1 n cl: ci 0 c h 

SInd auch Stllnmen, dIe tÜI' erne nIcht in dIe enge!:e Wahl gezoge

nen WahlwE'l'ber a!)gegeben wurden. ungi.litlg, 

"" 
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-, , '3 2:3 Ab<;, 4 Z :3 lautet: 

"3, ein Weihler sich außerhalb des Bundeslandes, für das dIe 

WahlpflIcht angeordnet wird, befindet und daher vom Wahlort abwe

send ist;" 

8, :3 27 lautet: 

,,} 27. Mit der VollZIehung dieses Bundesgesetzes ist, soweIt 

dieses Bundesgesetz nIcht anderes bestImmt, der Bundesminister 

für Inneres, hinsichtlich der §§ 5 und 10a im Einvernehmen mit 

dem BundesminIster für auswärtIge Angelegenheiten und dem Bundes-

mi n ist er f Li r La n des ver te i d 1 gun gun d hIn s ich t 1 ich des'~ 24 1In 

EInvernehmen nut dem Bundesministel' fLir FInanzen betraut," 

ArtIkel 111 

Das Wci.hlereviclenzgesetz 1973, BGBI,~r. 601/1973, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl,Nr, 427/1985 wird WIe folgt geän

dei' t : 

:L. 1 .-\bs, 1 zwei tel' Satz lautet: 

"DIe WählerevIdenz dient als VerzelChnis der StimmberechtIg-

t e n bel V 0 1 k s beg ehr e n . V 0 1 k s a b s t 1 nJlIl U 11 g e /l U 11 cl V 0 1 k s L> e f t' ag u n gen 

sowie als Grundlage fUr die vor elner Wanl des BundespräSidenten 

oder des Nationalr'ates anzulegenden \ .... änlerVE'I'ZeIChr!lSSe," 

2.3 2 lautet 

"92 (1) In dIe WählereVIdenz Sln(1 dde \1änner' und Frauen 

einzutragen, dIe die 6sterreichiscn~ Staalsburgerschaft besitzen, 

v 0 I' dem 1, J ci. n ne r cl e s J a h res dei' EIn t ,'a g II Tl g das 1 9, Leb e n s j a lü'

voilendet. haben, vom Wahlrecht zum \"ationall'at nicht ausgeschlos

.sen SInd und In deI' Gemeinde Ihren ordent lIchen Wonnsltz haben, 

LZI DeI' ordentlIche WohnSItz eIner' Pet'son ISI. an dem Ort 

begründet, an dem SIe SIch In der erweislIchen oder aus den stan

den hervorgehenden AbSIcht nIedergelassen hat. lhn 015 auf weIte

res zum \11ttelpunkt Ihrer Lebensbeziehungen zu wählen, Hiebelist 
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es unet'nel)llCll, ob elle Abslcht t1araut gel'lchtet war. für immel' an 

dIesem Ort zu bleiben. 

(3) Hat ein Wahl- und Stimmbel'echtigter in mehreren Gemeln

den einen ordentlichen Wohnsitz, so 1St er In dIe WählerevlderlZ 

der Gemeinde einzutragen, in der er am 31. Dezember des Vorjahres 

tatsächlICh gewohnt hat. Nach diesem Umstand bestimmt sich di~ 

Eintragung auch dann, wenn Jemand, falls eine GemeInde In Wahl

sprengel eingeteilt 1st, in mehreren Wahlsprengeln eine Wohnung 

ha t . 

(41 Wahl- und Stimmberechtigte, die Ihren ordentlichen Wohn

SItz In eine andere Gemeinde verlegen, SInd bel Vorliegen der 

sonst Igen VOI'aussetzungen fUr' die Eintl'agung in dIe WählerevIdenz 

dieser Gemeinde elnzutragen. In der WählerevIdenz der GemeInde. 

In der sie Ihren ordentlichen WohnSitz aufgegeben haben, sind 5Ie 

zu streIchen. Zu dIesem Zweck hat dIe Gemeinde, in der dIe Eintra

gung In dIe WählereVIdenz erfolgt. dIe Gemeinde, in deren Wähler

e v 1 den z dIe S t I~ e 1 c 11 u n g v 01' Z une h m e n 1 s t, u n t er An gab e der f r ü hel' e n 

Wohnadresse von der neuen EIntragung unverzüglicb und nachweis

lICh zu verständIgen. 

151 Wahl- und Stimmberechtigte. die Ihren ordentlichen Wohn

Sitz In das Ausland verlegen und dIesen Umstand der GemeInde, In 

der SIe Ihren ordentlichen Wohnsitz aufgeben. schriftlich anzei

gen. SInd für dIe Dauer Ihres Auslandsaufenthaltes, längstens 

jedoch über eInen ZeItraum von 10 Jahren. in der Wählerevidenz 

dIeser Gemeinde zu fUhren. 

(61 Wahl- und StImmberechtIgte, dIe zum ordentlIchen oder 

außerordentlicnen PräsenzdIenst eInberufen werden. sind, außep·~Im 

Fall eIner Verlegung Ihres ordentlichen WohnSItzes wahrend der 

LeIstung des Präsenzdienstes. In dIe WählereVIdenz der Gemelnde 

eInzutragen, In der SIe vor dem Zeitpunkt. fUr den SIe eInberufen 

wurden. ihren ordentlIchen Wotlnsltz hatten. SInd SIe In diesem 

Zeitpunkt schon In eIner Wählerevldenz elngetragen. so wird rtiese 

EIntragung durch die EInberufung zum ?r~senzdlenst nlcht berührt. 

(71 Jeder Wahl- und Stimmberechtigte darf nur einmal In den 

Wählerevlclenzen Plngetl'agen seIn, '. 
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:3. :\ach .; 2 wIrd folgender 3 2a eingefiigt: 

'. § 2a. (1) Im Aus land lebende Männer und Frauen, die die 

dsterrelchische StaatsbUrgerschaft besItzen, das 19. Lebensjahr 

vollendet haben und vom Wahlrecht zum ~ationalrat nicht ausge

schlossen SInd, werden auf Antrag, dem dIe zur Begründung notwen

dIgen Belege anzuschließen SInd, für dIe Dauer Ihres Auslandsauf

enthaltes in die Wählerevidenz der GemeInde eingetragen, In der 

sie den letzten ordentlichen Wohnsitz 1m Inland hatten; in Erman

gelung eines solchen, in dIe Wählerevidenz der Gemeinde, in der 

zumindest eln Elternteil seInen ordentlIchen Wohnsitz im Inland 

hat oder zuletzt hatte. 

(2) Kann eine solche Zuordnung nicht vorgenommen werden, so 

rIchtet sich der Ort der Eintragung In dIe Wählerevidenz nach 

folgenden, im Antrag lAbs. 1J glaubhaft gemachten. zum Inland 

bestehenden Lebensbeziehungen, dIe in der nachstehenden Reihenfol

ge heranzuziehen SInd: 

1. Ort der Geburt 

2, ordentlicher Wohnsitz des Ehegatten 

3. ordentlicher WohnsItz nächster Verwandter 

4. Sitz des DIenstgebers 

5. Eigentums- oder Bestandsrechte an Grundstücken oder Wohnungen 

6. Vermdgenswerte 

7. sonstIge Lebensbeziehungen. 

13> Anträge nach Abs. 1. die zu keiner Eintragung In dIe 

Wa il i e I' e v 1 den z ge f ü h r t hab e n, S I n d als Ein S !) I' li ( h e ge III ci. ß g 4 von 

den GemeInden zu behandeln. bel denen die Anträge eIngebracht 

wurden. 

(4) Wahl- und StImmberechtIgte. dIe ui)pl' eInen Antrag gemaß 

Abs. 1 oder in einem nachfolgendem Elnspl'11Chs- odel' BerufungsvE'I'

fahren In dIE' Wahierevidenz eIner GemeInde aufgenommen wurden. 

llaben alle 10 Jahre das Welterbestehen der Eintragungsvorausset

zungen zu erklären. widrigenfalls SIe nacn Ablauf dIeser Frist 

von Amts wegen aus det' WählerevIdenz zu stt'elchen SInd. 
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15' AnbrIngen nach Abs. 1 und 4 sInd 1m Wege der zust~ndlgen 

österreichischen Vertretungsbehörde 1m Ausland an die Gemeinde zu 

stellen." 

4. ~ 14 lautet: 

"~ 14. ~lt der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 1st der 

Bundesffilnlstel" für Inneres, hinsichtlich des § 2a im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister fUr auswärtige Angelegenheiten, hinsicht

lICh des ~ 9 Abs. 3 und 10 Im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

tUr Justiz und hinSichtlich der §~ 12 und 131m Einvernehmen mit 

dem B und e 5 m I n ist e I" f ur F I na n zen. be t rau t . '. 

Art ikel IV 

Das V 0 1 ){ s a !) s t lfHm u n g s ge set z 1 'J 7 2. B G B 1. ~ r . 7 9 /1 97 3, i n der 

Fassung der Bundesgesetze. BGBI .~r. 561/1973 und 232/1982. wird 

Wle folgt geandert: 

1. 9 5 Abs. 3 lautet: 

'. ( :~ I F U t' dIe Tel 1 nah me an ci e r V 0 1 K s a b 5 t 1 mm u n gun cl dIe Aus -

übung des Stlllllllrec11tes mIttels Stllomkarte sind unbeschadet der 

Bpst IIlHllungen IIIH-'!' die :-,;t llllllletlaugaDP 1 J 11 ..\ u si" ! J d I lfI U In' i ge n cl 1 e 

BestImmungen der ;,? 39 bIS 43 eier' \atlonairats-Wahlordnung 1971 

SI nngerncd3 anz uwenclpn . '. 

,) 8 1 au t e t. : 

"98. Für das Abstllllrnur!gsvel'fant'en. lias r~ac:'1 den \atlonal

rats-Wahlordnung 1971 vOl'gesehenen Wani~relsen durchzuführen Ist, 

5 1 n d die B e s t I !firn u n gen cl er? 3 :) 5 ;)1 S 6 2 11 !! cl b :3 hIS 6 ~J. cI es? 7 f) 

Abs. 1 erster bis fUnfter Satz mIt der Ergänzung. daß einem 

Stlmlllbel"eCI'ltlgten. dem der mit der' St u!~IlIh:al'te ausgehändigte 

StImmzettel nlC:1t me:11' zur Vertugung steht. neuerllc i1 eIn StImm

zettel auszufolgen 1st. "? -;-0 :\1)5. :2 el'ster ;)15 drlttel' Satz .. \bs. 

3 und 4 sowIe;~ 71 ÖlS 7.:1-a der \atlonalrats-Wahlot'dnung 1971 

tWahiort und Wahlzelt , Wahlzeugen. Wahlhandlung. Ausübung des 
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Wahlrechtes von Pflegllngen In Hell- und Pflegeanstalten, Aus

übung der Wahl durch bettlägerIge WahlkartenwählerJ sinngemäß 

anzuwenden, der:; 63 Jedoch mit der Maßgabe, daß Abstirmnungszeu

gen von Jeder 1m \atlonalrat vertretenen ParteI zu Jeder Wahlbe

hörde en t sende t werden können," 

:3. \ \' e I' f ass II n g s be s t llnm u n g) :--; ach 9 8 wir d f 0 I gen der ~ 8 a 

eIngefügt: 

'-

,,§ 8 a. (Ver f ass u n g s be s t llHlH U n g ) Für das Ab s t i mm u n g s ver f a h ren 

gelten dIe BestImmungen des ~ 62a der NatIonalrats-Wahlordnung 

1971 (Stlmmenabgabe dur'ch Wahlberechtigte lIn Ausland) sinngemäß." 

4. § 10 Abs. 1 lautet: 

"111 Zur Stlmrnabgabe darf nur der amtlIche Stimmzettel ver

wende t werden." 

5. § 20 lautet: 

.,§ 20. Mit der' Vollziehung dieses Bundesgesetzes 1st der 

BunfieSllllnlstpl' fUI' Inneres Im Einvernehmen mit dp.n beteiligten 

BundesminIstern. und zwar hinsichtlIch der §§ 5 und 8a mit dem 

BundesmInIster für auswärtige AngelegenheIten und dem Bundesmini

ster für Landesverteidigung. hinSIchtlich des § 16 im Einverneh

men mIt dem BundesmInIster für JUStIZ und hlnsichtlich der §§ 18 

und 191m EInvernehmen mit dem BundesminIster für Finanzen be

traut. '. 

AI'tlke1 v 

Das Volksbefragungsgesetz 1989. BGB: .\1'. 356. wIrd wie folgt 

geander t : 

1. I\'el':'assungsbestlnunung l 35 lautet: 

.. ~ 5. \ Ver f ass u n g s be s t llTllJ1 U n gIS tl film be r e c h t 1 g t ist wer am 

Stlchtag das Wahlrecht zum ~ationalrat besitzt und In eIner Ge

meinde des BundesgebIetes eInen ordentl iehen Wohnsl tz hat." 
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2. :; ach j 5 w i I' d f 0 1 gen der ~ 5 a eIn g E' füg t : 

"§ 5a.(1) Jedel' Stllnmbel'echllgte hat nur Plne Stimme; er 

darf in den Stlnlmlisten nur eInmal elng\::>t.l'agen seIn. 

(2) Für dle Teilnahme an der Volksbefragung und die Ausübung 

des Stllnmrechtes mittels Stimmkarte sind 1m übrigen dIe Bestimmun

gen der §§ 39 bIS 41. des § 42 Abs. 1. 2 und 4 und des § 43 der 

~ationalrats-Wahlordnung 1971 sinngemäß mIt den ~aßgaben anzuwen

den, daß eIne Sllmmenabgabe 1m Ausland nlcilt erfolgen kann und 

dIe Stimmkarten nIcht als BrIefumschlag herzustellen, sondern auf 

eInfachem Papier zu drucken sind." 

3. § 6 Abs. 3 lit. a lautet: 

"a) dIe am Stichtag in der WählerevIdenz der Gemeinde als 

wahl - und stimmberechtigt eingetragen waren und dort ihren or

dent lIchen Wohns 1 tz haben;" 

4 <:: 8 lautet: 

" 3 8. Fur das Be f ragungs ver fahren. das nach den inder Na ti 0-

nalrats-Wahlordnung 1971 vorgesehenen Wanlkrelsen durchzuführen 

1 s t, s 1 nd die Be s t i mm u n gen der ~:) 5 5 bIS fi ? und 6:3 j) 1 s 69. des g 

70 Abs. 1 erster und zweIter Salz, Abs. 2. erster bls dritter 

Satz. Abs. 3 und 4 sowie der ~? 71 bis 74a der ~atlonalrats-Wahl-

ordnung 1971 (Wahlort und Wahlzeit ,Wah:zeugen, Wahlhandlung. 

Ausubung des Wahll'echtes von Pfleglingen in Hell- lind Pflegean

stalten, Ausübung der Wahl durch bettlägerIge Wahlkartenwählerl 

sInngemäß anzuwenden, der : Ed Jedoc:l !!ll t (fpr' \1<'lßgabe. dar~ Befr'a.

gungszeugen vor Jeder Im ~ationalrat vertretenen Partei zu jeder 

Wahlbehörde entsendet werden können und daß auch StimmberechtIg

te. die Ihre St Imme auf GI'und von St lfnml,al'ten abgeben. vom Wahl

leIter neben dem Stimmkuvert eInen amtllci1en Stllnmzettel erhal-

t en. '. 

5. 13 Abs. 1 lautet: 

-'(11 Für die Feststellung des or'tllchen Stimmenergebnisses 

und der Stlmmenergebnlsse In den WahlkreIsen slnd. soweit In 3 11 ..... 
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nIcht anderes bestimmt 1st die Vorschriften der §§ 84 bis 88, des 

§ 89 Abs. 1, des § 90 Abs. 1, 3 und 4, des § 93 Abs. 1 erster 

Satz und Abs. 2. des § 95 Abs. 1, des § 96 Abs. 1, des § 98 Abs. 

1 bis 4, des § 99 und des § 100 Abs. 2 der Nationalrats-Wahlord

nung 1971 sinngemäß mit den Maßgaben anzuwenden, daß eine Stimmen

abgabe im Ausland nicht erfolgen kann und von Sl1mmberechtigten 

auf Grund von Stimmkarten abgegebene Stimlllen im BereIch der Wahl

behörden zu zählen SInd, In denen sie abgegeben wurden." 

Ar ti ke 1 V I 

Das Volksbegehrengesetz 1973, BGBI.Nr. 344, in der Fassung 

der Bundesgesetze BGBl.Nr. 116/1977, 233/1982 und 355/1989 SOWIe 

der Kundmachung BGBl.Nr. 518/1981 , wird wie folgt geändert: 

1. 9 :3 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"(21 Der Antrag muß von mIndestens 10 000 Personen, die In 

der WählerevIdenz eingetragen sind und einen ordentlichen Wohn

SItz im BundesgebIet haben, unterstützt sein." 

2. 9 3 Abs. 5 erster Satz lautet: 

., ( 5, Be v 0 1 I mä c h t i g t e r k an n j e d e Per s 0 n seI n, die i n der 

WählerevIdenz eingetragen ist und eInen ordentlIchen WohnsItz 1m 

BundesgebIet hat, auch wenn SIe den Antrag nicht unterstützt oder 

unterfert Igt hat." 

3. 9 4 Abs. 2 erster Satz lautet: 

''(2) Die Cnterstützungserklärung hat dIe BestätIgung der 

Gemeinde zu enthalten, daß dIe in der Erklärung genannte Person 

In der WählerevIdenz als wahlberechtigt eingetragen 1st und in 

der GemeInde eInen ordentl iehen Wohnsi tz hat." 

4. (Verfassungsbestimmungl § 6 lautet: 

"§ 6. (Verfassungsbestimmung> Stimmberechtigt bei Volksbegeh

ren SInd alle Männer und Frauen, die am Stichtag (§ 5 Abs. 2) das 
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Wahlrecht zum ~atlonalrat besltzen und ln einer GemeInde des 

BundesgebIetes elnen ordentlichen WohnsItz haben." 

5. § 7 Abs. 3 letzter Satz lautet: 

"Für die Ausstellung von Stlmmkarten und die Ausübung de~ 

StImmrechtes mit Stllnmkal'ten gelten die Bestunmungen des § 41. 

des § 42 Abs. 1. 2 und 4 sowie der §§ 43 und 72 der Nationalrats

Wahlordnung 1971 sinngemäß mit den ~aßgaben. daß eine Stimmenabga

be lm Ausland nicht erfolgen kann sowie dIe Stimmkarten nicht als 

Briefumschlag herzustellen, sonder auf einfaches Papier zu druk

ken sind und die Stimmkarten auch von GemeInden ausgestellt wer

den können, In denen kein EIntragungsverfahren stattfindet." 

6. In der Anlage 2 wlrd der erste Satz unterhalb der -

schl'ift "Bestätlgung der Gemeinde" um folgende Worte 

ergänzt: 

"und in der Gemelnde einen ordentllchen WohnSItz hat." 

Artlkel VII 

Dleses Bundesgesetz tritt mit iSo ~är'z 1990 1n Kraft. 
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Anlage 2 

nrt~r,;"ft.: .........•.••.....•.••••••.••• W"hlnnr .. n" .. l, 
Gcm(!trl(Jr~: Geme inde-Bez .: •••••...•.••.•.•..••••...•.•. 

StraOe 
PoJ.!lez. : ..••••..•.••.•••.••...•....••.••••••• Gasse 

Platz 

l~nd: ..•.............•••.•.•.•.•••.•.•..• Hausnummer: 

Wn"lkr~i5-Nr.: 

Wahlkarte 
:lw:qcnlcllt VOll der (;cmeirufe des obigen Wuhlurtcs (WehJspl"ellqels) pur Grund uer E lutrrU,JUU(l i,. dns Wiill I (!r\rC'r'lt· idu';:i 

(fort laufende Zahl: .•...••..••••.••••.•••••••••••••••.•••.•.•••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••.•...• ) 

riir: 

Fnmilien- und Vorname: 
surna~~ firstname 
nnm d .. r~mille rrenom 

Geburtsjahr: ..•••...•.•.•..•....•.••••.•••••••.••••••••••.•••••••••••••.••••••••••••••..•.•••••••..•••••••.•.••••. 
ye~r (Jf birth 
:'lnnp.p cir flRj~:::nf"lr.:p. 

Obige Person ist herechtigt, ihr Wahlracht auch außerhalb des Ortes, an dem sie im Wählerverzeichnis eingetragen'bst, 
~t 19zuOben. 
Nr.hC'n "r.. Wnhlkarte ist auch nach eine UrkulldC' ader amtliche Br.schC'i,dgun'l vorzulC'QC'n, nWl cler "ich ,Ile IcI""li!;;[ ",," 
WÄhlers mit der in der Wahlkarte bezeichneten Person ergibt. Duplikate für abhanden gekommene ader unbrauchbar ge
wordene Wahlkarten dürfen in keinem Fall ausgefolgt werden. 

Im n I "" rl ist die Wnhlkllrte dr.m I~Ahlleiter vnr der Stimmenl1hqnhe unQeöffnet ll1 iiherqr.hr.n. n"r nmtli ... h ... 
:'1 i,nm'!!tlr.l rlnrr erst in der Wahlz .. lIe Busgerüllt .... rden. 

Im Aus I a n d ist der amtlich .. Stimmzettel vor einer einem österrreichisch .. n Notar verqleichhar"n P"rsnn nder 
r.incm nronml ('!f1 rJf'!r (jntr.rrcirhiDr.h~n Vcrt.rr.tll,.q~.ihchörtfc dem inl in~mu'cn Wohlkuvert l'U PfltHf"IIIUnfl, urllJrnluwhl rl ll1Uf lu,''' .... 
einrlutJl RuswfiiJlen, ",ieder in das Wahlkuvert zu stecken und dleus verschloseen in dIe Wohlkarte zurOckzuII!QC'fl. 

Mitgliedern einer auf Ersuchen einer internationalen Organisation um Hilfeleistung in das Ausland entsendeten Einheit 
~teht diese 11öglichkeit innerhalb ihrer Einheit offen. 
r.lcic',,:rwci5e kill,n die Slim,nenabqnbe von zwei volljÄhrigen österr~ichisrhen StaatshürQern hezeuQt .. erfleII. In fliesem 
rall sind die Anqaben zur Person bai~er Zeugen in den hiefOr vornesehenen Rubriken vollständig auszurUllen. 
Nach Erhalt der nachstehenden Bestätigung ist die Wahlkarte so rechtzeitig an die umseili\l angeführte Kreiswahlbehörrle 
7U übermitteln, dllß ihr Eintreffen b .. i dieser spätestens am dritten Tag nach dem WahltaQ, 12.00 Uhr, qewÄhrleistpt int. 

Der Bürg .. rmeister 

.................................... , am ..................... . 

B E S T Ä T I GUN G 
flerr/Frau ................................................................... , ..................... hat vor mir/uns 

sm ••...•...••••.••••.•.•.•..•.••.••••••••••••.••••••• um ••••••••••••••••••••••••••••• Uhr das Wahlkuvert verschlossen 
in die Wahlkarte gelegt und diese verschlossen. 

Unterschrift und Siegel/Unterschriften der Zeugen 

Zeugen 

A 

8 

Famillen- und Vorname (in Blockschrift) Geburtsdatum 

A T T E S T 

Re i sepaßnummer Ausstellungsbehörde Ausstellungsdatum 

Mr./Mrs .....•.•..•..•.......•••.••••••••••••••.•••.••••••.• , ...•.•.••....•..•••••••••...•....•••• sppeared in my office 

on ................................................ , ................................... a.m./p.m., enclosed the sealed 
enveJope in this voting envelope ~nd seal .. d it. 

Signature and Seal 

CER T I F I C A T 
Hons ieur If1ac1ame .............................................................. ~ ................. . est apparu devant mai 
1 e ....... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a ......................................... heu r es, a fe rme 
!'enveloppe d'election, qu'il a placee dans la deuxieme enveloppe d'election, qu'il a ensuite fermee. 

Siqnature et cachet 
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KREISWAHLBEHÜRDE 

FÜR n EH WAHLKREIS " ...................... . 
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A-.......................................................................................... 
PIz. 
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In formeller HInsicht wIrd verlangt, diesen Antrag unter 

Verzicht auf die erste Lesung dem Verfassungsausschuß zuzuweisen. 

'- ... 
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E r 1 ä u t e run gen 

Allgemeiner Teil 

Durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 16. 

März 1989, G 218/88, wurde § 2 des WählerevIdenzgesetzes 1973. 

BGBI .~r. 601/1973. mit Wirksamkeit vom 16. März 1990 mit der 

Maßgabe aufgehoben, daß frühere gesetZliche Bestimmungen nicht 

wieder In Kraft treten. In der Begründung weist der Verfassungsge

richtshof darauf hin, daß weder eine auf dIe EntWICklung des 

Wahlrechts abstellende Interpretation noch eine den Zusarrunenhang 

mit dem Staatsbürgerschaftsrecht bedenkende historisch - systema

tische Interpretation noch elne systematische Interpretation, die 

den Zusammenhang des Art. 26 Abs. 1 B-VG mit dem Abs. 2 dieses 

Al' tl ke 1 sund ml t andel'en ver [as s ungs rech tl i ehen Be stimmungen 

beachtet. geeignet 1st, die Notwendigkeit des Vorliegens eines 

Wohnsitzes im Inland als verfassungsrechtliche Voraussetzung [Ur 
zum Nationalrat 

das Wahlrecht/darzutun und als eIne ungeschriebene, aber impliZIt 

angeordnete Wahlrechtsvoraussetzung zu erweisen. Der eirlfache 

Gesetzgeber habe das Wahlrecht zum ~ationalrat auf Staatsb~rger 

mit ordentlIchem Wohnsitz im Inland beschränkt, ohne daß eIne 

solche Beschränkung aus Art. 26 Abs. 1 erster Satz B-VG abgeleI

tet werden kbnnte. Gleiches gelte im Hinblick auf Art. 60 Abs. 1 

B-VG [ur den Ausschluß der genannten Personengruppe vom Wahlrecht 

bel BundespräsIdentenwahlen. 

Durch die vorliegende Novellierung des WählerevIdenzgesetzes 

1973 soll allen WahlberechtIgten, welche 1m Inland keinen ordent

lichen Wohnsitz haben. die :Vlbglichkeit einger·::tllmt werden. auf 

Antrag in die Wählere'vldenz der Gemeinde eingetr'agen zu werden, 

In der SIe den letzten ordentlIchen WohnSitz 1m Inland hatten. in 

Ermangelung eines solchen, in die Wählerevidenz der GemeInde, in 

der zumindest eIn Elternteil seInen ordentlichen WohnSItz tm 

Inland hat oder zuletzt hatte. Kommt eine solche Zuordnung nicht 

in Betracht, so sind weItere zum Inland bestehende Lebensbeziehun

gen heranzuziehen. wobei durch dIe AnfUhrung "sonstiger Lebensbe

zIehungen" sichel'gestellt werden soll. daß alle jstert'eichischen 
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Staatsburger, die das 19. LebensJahr vollendet haben und vom 

Wahlrecht zum Nationalrat nicht ausgeschlossen sind, das Recht 

haben, In die WählerevIdenz einer Gemelnde eingetragen zu werden. 

Die Aufhebung des 9 2 des WählereVIdenzgesetzes 1973 erfor

dert nicht nur eine Novellierung des Wahlerevidenzgesetzes 

selbst, sondern, um den Wahlberechtigten, die 1m Inland keinen 

ordentlichen Wohnsitz haben, auch die tatsachliche Ausubung Ihres 

Wahlrechtes zu gewährleisten, eine entsprechende ~oveilierung der 

~atlonalrats-Wahlordnung 1971 und des BundespräsIdentenwahlgeset

zes 1971. DarLiberhlnaus sollen auch Voraussetzungen dafür geschaf

fen werden, daß auch Wahlberechtigte, welche Im Inland einen 

ordentlichen Wohnsitz haben, Sich am Wahltag aber Im Ausland 

aufhalten, dort wählen können. Demgemäß sollen Wähler - unabhan

gig davon, ob SIe 1m Inland einen ordentlichen Wohnsitz haben 

oder nicht - welche Sich am Wahl tag voraussichtlich 1m Ausland 

aufhalten und deshalb Ihr Wahlrecht nicht ausüben könnten, dieses 

schon ab Erhalt der Wahlkarte biS zur Schließung des letzten 

WahllOkales In österreich mittels dieser ausüben können. Hiezu 

soll es lediglich der Bestatlgung durch eIne einem osterreIchI

schen \otar vergleIchbare Person beZiehungsweise nach dem Recht 

des Aufenthaltsstaates zur amtllchen Beglaubigung berechtigte 

EInrichtung oder durch den Leiter einer österreichischen Vertre

tungsbeh6rde. allenfalls des von Ihm hlezu bestimmten Beamten 

be d Li l' fe n. aus dei' die I den t I t ä t des Wa h 1 er s, so WIe der Z e I t pu n k t 

hervorzugehen hat, in welchem er das WahlKuvert verschlossen In 

dIe Wahlkal'te zunickgelegt nat. Diese \\ogll<:hkelt der Slllnmenahga

be soll auch wahlberechtigten ~ltgl ledern eIner auf Ersuchen 

eIner InternatIonalen OrganIsation entsendeten EInheit offen 

stehen; in diesem Fall soll die gestatlgung auf der Wahlkarte vom 

Vorgesetzten der EinheIt oder eInem von diesem hlezu bestimmten 

MItglIed der Einheit ausgestellt werden. Als gleIcnwertige Alter

native hätte die Bezeugung durch zweI voll ]ahrlge 6sterrelchlsche 

StaatsbJrger zu gen~gen. DIe Wahikarte war'e vom Wähler so recht

zeItig zu beant.ragen 'md zu llbenillt.tein. dan SIE' biS <;patestens 

am drItten Tag nach dem Wahltag. 12.00 Chr', bel der zuständigen 

Kreiswahlbehorde einlangt. Wahlpflicht besteht für Personen, die 

in Österreich keinen ordentlichen Wohnsitz haben selbstverständlich 

nicht. 

Die Zuständlgkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesge

setzes ergibt SIch aus Art. 10 Abs. 1 Z 1 B-VG. 
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DIe aufwendIgere Form der Wahlkarten wird Mehrkosten in der 

Höhe von ungefähr 350.000,-- Schilling erforderlich machen. Wei

ters wird im Bundesministerium für Inneres dle durchgehende Ein

richtung von zusätzllchen drei Planstellen unumgänglich. 

Im Bereich des Bundesministeriums für auswärtige Angelegen

heiten 1st durch die EInrIchtung von zusätzlichen - temporären -

20 Planstellen mIt eInem Mehraufwand von 11 bis 12 Millionen 

SchIlling zu rechnen. Durch zusätzliche Kosten für Überstunden, 

einen zu erwartenden Sachaufwand für Porti, Inserateinschaltun

gen, Auflage von Merkblättern etc. Ist ein Mehraufwand von Insge

samt etwa 20 ~IIIIonen SchIllIng für das Jahr 1990 zu erwarten. 

Besonderer Teil 

Zu Art. I: 

Zu Z 1: 

Durch dIe Ergänzung des zweIten Satzes im Abs. 3 des § 26 

WIrd slc~ergestellt, daß SIch dIe VerpflIchtung zur amtswegigen 

El'gänzung des Wählerverzeichnisses über dIe In der WählerevIdenz 

eingetragenen Wahlberechtigten hinaus nicht auf die Auslandsöster

reIchet' erstreckt, deren amtsweglge Erfassung auch für dle Eintra

gung In die Wählerevidenz eIner österreichischen GemeInde nicht 

möglich Ist. Da es 1m Ausland lebenden Männern und Frauen, so sie 

die österreichische Staatsbürgerschaft beSItzen, mit Vollendung 

des 19. LebenSjahres Jederzeit freisteht. einen Antrag allf Eintra

gung In die WählerevIdenz zu stellen - Siehe die Erläuterungen zu 

Art. 111 Z 3 - ist diese unumgänglIcne Ausnanmeregelung gegenüber 

Auslandsbsterrelchern vertretbar. 

Zu Z 2: 

Die vorgeschlagene Erganzung Ist erforderlich. da Auslands

österreicher naturgemäß in einer GemeInde, in deren Wählerver

zeichnis sie eingetl'agen werden sollen, keInen ordentlichen Wohn

SItz haben. 
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Zu Z 3: 

Die Neufassung des Absatzes ermöglicht. daß nIcht nur Wahlbe

rechtigte, die sich voraussichtlich am Wahl tag außerhalb des 

Ortes Ihrer EIntragung in Österreich aufhalten, Anspruch auf 

Ausstellung eIner Wahlkarte haben. sondern auch Jene. die sich 

vorübergehend oder dauernd im Ausland aufhalten. 

Zu Z 4: 

Die praktischen Erfahrungen seit der Einführung besonderer 

Wahlbehbrden für bettlägerige Wahlkartenwähler haben gezeigt, daß 

die Setzung unterschIedlicher Fristen für die Ausstellung von 

Wahlkarten nach § 41 Abs. 1 und 2 entbehrlIch Ist. Hiedurch ist 

auch dIe Ausübung des Wahlrechtes für Jene Wähler gesichert, 

deren Bettlägerigkelt SIch auf eIne nicht vorhersehbare plbtzli

ehe Erkrankung gründet. 

Dem im Ausland befindlichen Wähler wird die Mbgllchkeit 

eingeräumt, seinen Antrag auf Ausstellung und Ausfolgung einer 

Wahlkarte auch im Wege der zuständIgen bsterreichischen Vertre

lungsbehbrde auf eIgene Gefahr - gemäß § 118 Abs. 2 SInd die Tage 

des Postenlaufes in alle nach der ~atlonalrats-Wahlol'dnung 1971 

vorgesehenen Fristen einzurechnen - zu steilen. Im Fall unzurei

chender Posteinrichtungen im Gastland kann somit der Vorteil der 

zuverlässigen Kurierpost genUtzt werden. 

Zu Z 5: 

Die Rücksendung des Wahikuverts In der Wahlkarte 1m Postweg 

na chi mAu 5 I an der f 0 1 g t er S t lInm e n a b g a I) e er f 0 !'Cl e r t dIe Ver s chi i e ß -

barkeit der als BrIefumschlag herzustellenden Wahlkarte, z.B. 

durch Gummierung, und die In der Anlage 2 ersichtlIchen neuen 

zusätzlichen Aufdrucke IBestätigungstext, AnschrIft der zuständi

gen Krelswahlbehbrde ete.). Aus dem gleichen Grund mußte dIe 

Verpflichtung für den Antragsteller, die Wahlkarte bis zu ihrer 

Überreichung an den WahlleIter ungebffnet zu belassen. entfallen. 

· ., 
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Zu Z 6: 

Die Aufzählung der näheren Vorschriften über die Ausübung 

der Wahl durch Wahlkartenwähler trägt der Einfügung des § 62a 

Rechnung, der dIe Stimmenabgabe durch Wahlberechtigte 1m Ausland 

mittels Wahlkarte regelt. 

Zu Z 7: 

§ 62a stellt dIe maßgeblIche BestImmung f~r die Ausübung des 

Wahlrechtes von Personen, die sich am Wahl tag im Ausland aufhal-

ten, dar. Hledurch soll sowohl Wahlberechtigten, die im Inland 

keinen ordentlichen Wohnsitz haben (Auslandsösterreicherl ais 

auch Wählern, die sich am Wahl tag, seI es aus persönlichen, beruf

lichen oder sonstigen Gründen, im Ausland befinden, ermöglicht 

werden, von Ihrem Wahlrecht auch tatsächlich mittels Wahlkarte 

Gebrauch machen zu können. 

Hlezu ist es erforderlIch, daß der Wähler, entsprechend der 

An leI tun gau f der W a fli kai' t e, den amt 1 ich e n S t 1 mm z e t tel dem i n cl er 

Wahlkarte befindlicllen Wahlkuvert entnimmt, diesen unbeobachtet 

und unbeelnflußt ausfüllt, ihn wieder in das Wahlkuvert steck~ 

und dIeses vE'l'schlossen in die Wahlkarte zurücklegt. Weiters 

bedarf es der BestätIgung eIner einem österreichischen Notar im 

Bezug auf die Beurkundung des beschriebenen Vorganges vergleichba

I'en Person. Es kann daher, soweit 1m betreffenden Staat kein 

c.; 0 t ar 1 a t be s t eh t, au c h ein Ger i c n tod e I' ein e S 0 n s t für Be u I' k und u n -

gen zuständIge staatliche Einl'lchtung oder Privatperson In An

spruch genommen werden. Diese BestätIgung kann außerdem von eilleI' 

österreichischen VertretungSbehörde 1m Ausland, einschließlich 

der Honorarkonsulate, erteIlt werden, die diese TätigkeIt auch 

außerhalb der Amtsräume, z.B. auf Großbaustelien, in Urlaubel'zen

tl'en und AllslandsösterrelcheranslPdlungen entfalten kann. im 

Falle der Stlmmenausubung Innerhalb einer auf Ersucnen eIner 

Internationalen Organisation um HIlfeleIstung in das Ausland 

entsendeten EInhelt, durch den Vorgesetzten oder eInem von diesem 

eIngeteIlten Angeh6rIgen der EInheit. 

DIe Bestätigung fUr den Wähler kann auch von zwei österrei

chischen Staatsbürgern unterfertigt werden, dIe das 19. Lebens

jahr vollendet haben und 1m Besitz eines österreichischen Reis-
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passes sein müssen. Die in der Anlage 2 eWahlkartel anzugebenden 

Personalien der Zeugen und die Ausstellungsdaten ihrer ReIsepässe 

sind zum Zweck einer allfällig nachfolgenden ÜberprÜfung der 

ordnungsgemäßen Stimmenabgabe im Ausland zWingend erforderlich. 

In allen diesen genannten Fällen muß aus der Bestätigung die 

Identität des Wählers und der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) er

Sichtlich sein, in welchem die Stimmenabgabe erfolgt ist. Um jede 

Einflußnahme auf das Wahlverhalten, etwa durch Bekanntwerden von 

Wahlergebnissen, auszuschalten, muß die Bestätigung vor Schlie

ßung des letzten Wahllokales In Österrelch ausgestellt worden 

seln. ~ach Erhalt der Bestätigung hat der Wähler dIe Wahlkarte 

so I'echtzeitlg auf geeignete Welse, belsplelsweise durch die 

Post, ln den Fällen der Stimmenabgabe vor einem Beamten einer 

österrelchlschen Vertretungsbehörde und innerhalb einer auf Ersu

chen einer Internationalen Organisation um Hilfeleistung in das 

Ausland entsendeten Einneit auch mittels Kurierpost, an die zu

ständige Krelswahlbehbrde, deren Anschrift auf der Wahlkarte 

angegeben Ist, zu Übermitteln, daß sie dort spätestens am dritten 

Tag na c h cl e m Wa hIt ag, 1 2 . 00 L; h r, eIn 1 an g t. Ein e Fr ist set z 11 n gis t 

erfol'derllch. um dIe Ennlttlung eines endgültigen Wahlergebnisses 

In eInem vertretbaren Zeltt'aum sicherzustellen. Die knappe Frist

set z II n ger s ehe I n t v e I' t I' e t bar. rI a cl e r W ä i1 I e r llIl Aus I a n d sei n e 

StImme bereits unmittelbar nach Erhalt der Wahlkarte, und nicht 

erst WIe im Inland am Wahltag abgeben kann. 

DIe Regelung des Abs. 5 beugt völl{err'echtllchen Konflikten. 

die In Ausnahmefällen entstehen könnten, vor. 

Zu Z 8: 

Die Änderung der Überschrift 1st durch dIe neu eingeräumte 

Möglichkeit einer Stimmenabgabe 1m Ausland bedingt. 

Zu Z 9: 

Da dle Stimmenabgabe 1m Ausland vor keIner Gemeinde- oder 

Sprengelwahlbehbrde erfolgt, sondern von der zuständigen Kreis

wahlbehörde ausgewertet wird. Ist der HinweIS auf dIe Bestimmun

gen des § 62a erfordel'lich. 

, > 
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Zu Z 10: 

Das zu vernIchtende Wahlkuvert 1st ledIglIch für die StilOffien

abgabe 1m Ausland zu verwenden. 

Zu Z 11: 

Vor der EInbeziehung von aus dem Ausland bis am dritten Tag 

nach dem Wanltag, 12.00 Uhr, eingelangten Wahlkuverts in das 

WahlergebniS SInd dIe Bestätigungen des im § 62a genannten Perso

nenkreises , die vor der SchlIeßung des letzten Wahllokales in 

österreIch ausgestellt worden sein müssen, dahingehend zu überprü

fen, ob aus Ihnen dIe Identität der Wähler und der ZeItpunkt 

hervol'gehen, in dem diese das Wahlkuvert verschlossen In die 

Wahlkarte zurückgelegt haben. 

Zu Z 12: 

Insbesondere 1m Hlnbllck auf den Personenkreis der Auslands

österreicher soll der gerechtfertIgte Entschuldigkeitsgrund der 

A ö wes e n hel t vom W a tl 1 0 I' tin J e dem Fa 1 I gel t e n . 

Zu Z 13 \)IS 16: 

DIe vorliegenden Anderungen Sind notwendig, um dIe Regelun

gen Im Zusammenhang mIt der Stimmanabgabe 1m Ausland auch bei 

WIederholungswahlen anwenden zu können. 

Zu Z 17: 

Die Wahlkarte ist als verschlIeßbarer, d.h. gummierter 

BrIefumschlag herzustellen und hat dIe In der Anlage 2 (siehe 

BeIlage) ersichtlichen Aufdrucke zu tragen, die ergänzend zur 

bisherIgen Anlage 2 eine AnleItung zur Stimmenabgabe im Ausland, 

eine Bestätigungsrubrik sowie umseIts einen Empfängervordruck für 

die Elnsendung der Wahlkarte an dIe zuständige Krelswahlbehbrde 

1m Postweg enthalten. 
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Zu Z 18: 

Die Ergänzung der VollzIehungsklausel Ist 1m HInblick auf 

den neuen Wortlaut des § 42 Abs. 1 erster Satz und die Einfügung 

des § 62a erforderlich. 

Zu Ar t . I I : 

Zu Z 1: 

Da dIe Stimmenabgabe 1m Ausland naturgemäß nicht vor der 

örtlichen ~ahlbehörde 1m Inland erfolgt, Ist ein HinweIS auf die 

diesbezüglichen Sonderbestimmungen erforderlich. 

Zu Z 2: 

Du J' c h cj 1 e EIn r clUIilU n g cl f' l' ;vI ci gl 1(' hk e 1 t eier' S tl f111lH:nabgabe i rn 

A Li S I a n dis t n 11 n Jll e 111' cll e Wa h 1 kaI' t e aue h bel B und e s prä S 1 den t e n w a h -

len als BI'iefumschlag hel'zustellen, dem f'111 amtlicher Stimmzettel 

samt verschlleßbarem Wahlkuvert eInzulegen SInd. weshalb auf die 

einschlägigen Bestllnlllungen der ~atlonalrats-Wahlordnung 1971 

une I n g e s c 111' ä n k t \' e l' WIe s e 11 we I' den lz a n Tl . 

Zu Z :3: 

Da dIe Wahlkarte samt 1nhal t für Bundespr'äs Identenwahlen 

nunmehl' gleIch gestaltet 1st wie bel :\atlonall'atswahlen, l{ann im 

§ 10 auch auf den dritten bIS fünften Satz eies ~ 70 Abs. 1 verWIe

sen werden. Da Jedoch - andel's als bei ~~atlonall'atswahlen - bun

deseinheitlich ein Stimmzettel verwendet wird, ist eine sInngemä

ße Anwendung der nachfolgenden Bestimmungen des § 70 Abs. 1 der 

Nationalrats-Wahlordnung 1971 nicht möglIch, wesllalb die Vorgangs

welse bel Verlust des ursprünglich mit der Wahlkarte ausgehändig-

t e n S t I mm z e tt. eis ge s 0 n der t ger e gel t wer' deli rn 1.1 ß . 

'. 
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Zu Z 4: 

Die Verweisllng auf § 62a der Nationalrats-Wahlordnung 1971 

(StImmenabgabe durch Wahlberechtigte 1m Ausland), der Im Verfas

sungsrang steht, macht eine gesonderte Verfassungsbestimmung 

notwendIg. 

Zu Z 5: 

DIese Änderung ist erforderlich, da Wahlkartenwähler bereits 

1m BeSItz eInes amtlichen StImmzettels sind. 

Zu Z 6: 

Aus GrUnden der Verwaltungsvereinfachung werden Auslands

österreicher in RückSicht auf die längeren postwege vom und in 

das Ausland von der neuerlIchen Antragsteilung auf die Ausstel

lung und Ausfolgung einer Wahlkarte fUr die Stichwahl befreit, 

wenn ihnen fUr den ersten Wahlgang bereits eine solche ausge

stellt worden 1st. Die Gemeinden haben die Ausfolgung der Wahlkar

ten fUr dle engere Wahl von amtswegen wahrzunehmen. 

Zu Z 7: 

Insbesondere 1m Hinblick auf den PersonenkreiS der Auslands-

6sterrelcner soll der gerechtfertigte Entschuldigungsgrund der 

Abwesenheit vom Wahlort in Jedem Fall gelten. 

Zu Z 8: 

Die Ergänzung der VollzIehungsklausel Jst 1m Hirlblick auf 

dIe gemäß §§ 5 und 10a geltenden §~ 42 und 82a der ~ationalrats

Wahlordnung 1971 erforderlIch. 
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Zu Ar t. I I I : 

Zu Z 1: 

Die vorliegende Ergänzung ist wegen der EinrIchtung des 

InslnllllPntes der Volksbefragung dUl'ch das Volksbefragungsgesetz 

1989. BGBI.i\I'. 356/1989. erforderlich, welches 1m § 6 auf die 

Bestimmungen des WählerevIdenzgesetzes 1973 verweist. 

Zu Z 2: 

Wahl- und StImmberechtigte, die ihren ordentlichen Wohnsitz 

in das Ausland verlegen. werden weiterhin für die Dauer ihres 

Auslandsaufenthaltes. längstens Jedoch über einen ZeItraum von 10 

Jahren, in der Wählerevidenz der GemeInde ihres letzten ordentli

chen WohnSitzes 1m Inland geführt. Erforderlich hiefür ist eine 

SChl'lftllche AnzeIge an dIe Gemeinde. Da die Eintragungserforder

nisse Infolge der bestehenden Eintragung in der Wählerevidenz 

nicht nochmals gepl'üft wel'den müssen, ist zwar' ein formaler An

trag in diesem Fall nicht notwendig, doch muß sichergestellt 

sein, daß die Verlegung des ordentlIchen Wohnsitzes ins Ausland 

nicht mIt der Inanspruchnahme des Rechtes auf Auswanderung bel 

nachfolgendem AustrItt aus dem Staatenverband einhergeht. Die 

Fristsetzung von 10 Jahren ermöglicht 1m Rpgelfall die Ausübung 

des Waillrechtes bel dreI Bundeswahlen (zumindest zwei National

I' a t s wa h 1 e n und ein e Bunde s prä s I ci e n t f:' n Vi a h i.) ,In d 1 S t 111 R ü c k s ich t 

auf Plns a~tuelle EVIdenthaltung durch Wahrnehmung aller Umstän-

de, dIe geeignet sInd, eine Anderung In dpr WählerevIdenz zu 

bewirken, z.B. Todesfälle, Wohnsltzveriegungen, Verlust des Wahl

rechtes aus sonstigen Gründen erforderllcn. 

Nach Verstreichen der Frist ist bei Welterbestehen der Ein

tragungsvoraussetzungen ein eIgener Antrag nach § 2a zu stellen. 

da In diesem ZeItraum die Setzung eInes Verlusltatbestandes für 

dIe österrelcniscne StaatsbUrgerschaft möglIch ist, ohne daß dle 

Feststellung des Nlchtbesltzps der StaalsbUrgerschafl unter BelfU

gung des Verlustgrundes und des Tages des StaatsbUrgerschaftsver

lustes. etwa mangels ZWIschenstaatlicher Abkommen Uber entspre

chende Meldepflichten, bescheidmäßIg ergehen konnte. 
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Zu Z 3; 

Eine amtsweglge EVidenthaltung der sogenannten Auslandsöster

reicher 1st mangels durchsetzbarer Erfa~sungsmögllchkeiten ausge

schlossen. DIese Personengruppe kann bel Vorliegen der sonstigen 

EIntragungsvoraussetzungen, dIe durch geeignete Belege zu bewei

sen seIn werden. Jederzeit ihre Eintragung in die Wählerevidenz 

einer öslerrPlchlschen Gemeinde beantragen. 

Die angeflihrten Zurechnungskriterien sollen ein sachlich 

nicht gerechtfertIgtes großes Auseinanderklaffen zwischen der 

Zahl der Wahlberechtigten und der Zahl der Bundesblirger mit or

dentlichem WohnSitz in den einzelnen Wahlkreisen im Vergleich zu 

anderen vermelden helfen. Wenngleich das aktive Wahlrecht von 

StaatsbUrgern ohne ordentlIchen WohnSItz im Inland zu einer Ver

letzung dleser grundsätz 1 iehen Symmetrie f(ihrt, ist auch eine 

sachgerechte Zuordnung von Auslandsösterl'eichern zu den einzelnen 

Wahlkreisen, etwa dip Zuordnung nach dem letzten Wohnsitz, dem 

Ort der Geburt. dem WohnSItz des Ehpgatte oder bestimmter Verwand-

ter, dem SItz des DIenstgebers usw. geboten. Die Wertigkeit 

Zurechnungskrilerien ergibt SIch aus deren Reihenfolge in 

Abs. 1 und 2. 

der 

den 

Da dIe GemeInden gemäß § 9 alle lmstände, die geeignet SInd, 

eine Anderung In die WählerevIdenz ZII bewirken, von amtswegen 

wahr'zunehmen haben und solche, soweit diese In (ier Wärllerevidenz. 

eIner anderen GemeInde zu berUcksichtlgen sind. dieser Gemeinde 

auch unverzUgllch mitzuteIlen haben, SInd Antrage, dIe z.8. am 

Ort der Geburt des EIntragungswIlligen eIngebracht wurden, an 

jene Gemeinde weiterzuleiten, auf die ein hoherwert 1ges Kriteri

um, z.B. der or'dentlIci1e WollJlSllz PInes Eltpl'ntells. zutrifft. 

Lm eine Vel'zögerung In der formalen "\öwlcklung zu vermeiden, 

werden Anträge von Auslandsöstel'relchern. dIP zu keiner Eintra

gun gin cl 1 e s t ä nd 1 ge E v 1 den z cl e r W a h 1 - und S t 1 mm be r e c h t i g t P n 

gefUhrt haben, als Aufnahmebegehren In die W~hlerevidenz zu wer

ten. Das Einspr'llchsverfahl'en 1st von der' Gemelndewahlbehbrde 

Jener GemeInde, bel der der Antrag ursprlingllch eingebracht wor

den war, in Wien von der BezIrkswahlbehörde, abzuhandeln. Da die 

Gemeinde dIe EntscheIdung dem Einspruchswerber schriftlich mitzu-
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teilen hat, ist fUr die Übermittlung des Sachausganges Uber den 

ursprUnglich eingebrachten Antrag hinreIchend Sorge getroffen. 

Hinsichtlich der In Abs. 4 genannten 10 Jahresfrist. nach 

der das Weiterbestehen der Eintragungsvoraussetzungen zu erklären 

ist, wird auf die diesbezüglichen Ausführungen unter Z 2 verwie-

sen. 

Um eIne Kanalisierung der Anträge und eine umfassende Bera

tung der Auslandsösterreicher in Fragen der Aufnahme in die Wäh

lerevldenz. die Beibringung von Unterlagen sowie die Ausfolgung 

etwaiger Merkblätter und Antragsvordrucke zu gewährleisten, sind 

Anbringen nach Abs. 1 und 4 im Wege der zuständigen österreichi

schen Vertl"etungsbehörde im Ausland, der auch sonst die Betreuung 

dieser Personengruppe zukommt, zu stellen. 

Zu Z 4: 

Die Ergänzung der Vollziehungsklausel ist 

die Einfügung des § 2a erforderlich. 

Zu Art. IV: 

Zu Z 1: 

im Hinblick auf 

Da die Stimmenabgabe Im Ausland naturgemäß nicht vor der 

ol'tllchen Wahlbehörde 1m Inland erfolgt, Ist ein Hinweis auf"'tlle 

diesbezüglichen SonderbestlOllllungen erforderlich. 

Zu Z 2: 

Da die Stimmkarte saml Inhalt für Volksabstimmungen Immer 

gleich gestaltet 1st wie bei Nationalratswahlen, kann im § 8 auch 

auf den dritten bis fünften Satz des § 70 Abs. 1 verwiesen wer

den. Da Jedoch - anders als bei Nationalratswahlen - bundeseln-

heltllch eIn Stimmzettel verwendet Wird. ist eine sinngemäße 

Anwendung der nachfolgenden Bestimmungen des § 70 Abs. 1 der 

0iatlonalrats-Wahlordnung nIcht möglich, weshalb die vorgarpweise 

bel Verlust des ursprünglich mit der Stimmkarte ausgehändigten 

Stimmzettels gesondert geregelt werden muß. 

• 
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Zu Z 3: 

Die Verweisung auf § 62a der Nationalrats-Wahlordnung 1971 

IStimmenabgabe durch WahlberechtIgte im Ausland), der im Verfas

sungsrang steht, macht eine gesonderte Verfassungsbestimmung 

notwendig. 

Zu Z 4: 

DIese Änderung ist erforderlIch, da dem Stimmberechtigten, 

deI' lm BeSitz elner Stlmmkal'te 1st, bereits mit dieser ein amtli

cher Stimmzettel ausgei1ändigt wUI'de. 

Zu Z 5: 

Dle Ergänzung der VollzIehungsklausel ist im Hlnblick auf 

dIe gemäß §§ 5 und Ba geltenden ~§ 42 und 62a d~r Nationalrats

Wanlol'dnung 1971 Pl'foderllcn. 

Zu Art. V: 

Zu Z 1: 

DIe Ver f ass u n g s be s t i nun u n gIS i 1 Il. H 1 n I) I 1 (k auf AI' t. 49 b Ab s . 

:3 B-VG unulngängllch. Diesel' besagt, daB Volksbefr'agllngen unter 

S 1 nngemäßer' Anwendung von Ar t. 45 und ·46 B - VG durchzu fühl'«:'n sind. 

In Art. 46 Abs. 1 und 2 B-VG 1st festgelegt. daß bei Volksbegeh

ren und VolksabstlmrrlUngen Jeder zum \atlonalrat wahlberechtIgte 

Bundesbürger stimmberechtigt 1st. 

Zu Z 2: 

Die Bestimmungen des ~ 5a decken SIch vollInhaltlich mIt den 

Abs. 2 und 3 des bIsherigen § 5, mit der Ergänzung daß eine Stim

menabgabe im Ausland nIcht möglIch 1st. 

---------------------------
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Zu Z :3: 

Die Ergänzung 1st im Hinblick auf dpn Verfassungsrang des 

§ 5 erforderlich. 

Zu Z 4: 

Dip geänderten Verweisungsbestimmungen berückSIchtigen die 

Einfügung des § 62a (Stimmenabgabe im Ausland) In die Nationil

rats-Wahlordnung 1971, der im Hinblick auf § 5a Abs. 2 nicht zur 

Anwendung gelangen kann. 

Zu Z 5: 

§ 13 Abs. 1 wurde um die Bestimmung, daß eine Stimmenabgabe 

1m Ausland nicht möglich ist, ergänzt. 

Zu Ar t.. V I : 

Zu Z 1, 2 und 3: 

Die Ergänzungen sind Im HinblIck auf dpn Verfassungsrang des 

§ 6 erforderlich. 

Zu Z -l: 

DIe Verfassungsbestimmung ist auf Grund des Art. 46 Abs. 1 

und 2 B-VG notwendig, worin festgelegt 1st, daß bel Volksbegehren 

und Volksabstimmungen jeder zum NatIonalrat wahlberechtigte Bun

desbUrger stimmberechtIgt 1st. 

Zu Z 5: 

• 

§ 7 Abs. 3 wurde um die Best imrnung er'gänzt, daß pine St Immen

abgabe Im Ausland nicht möglich 1st. 

. . 
", . 
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Zu Z 6: 

Da die Unterstützungserklärung gemäß § 4 Abs. 2 erster Satz 

nunmehr die Bestätigung der Gemeinde zu enthalt~n hat, daß die in 

der Erklärung genannte Person nicht nur in der Wählerevidenz als 

wahlberechtigt eingetragen ist, sondern auch in der Gemeinde 

einen ordentlichen Wohnsitz hat, war die Anlage 2 diesbezüglich 

zu ergänzen. 
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